
GST- Merkblatt: Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 
 
Die folgenden Richtlinien sind verbindlich für alle Anerkennungen von Bildungsver-
anstaltungen als Fort- bzw. Weiterbildung durch die Gesellschaft Schweizer Tierärz-
tinnen und Tierärzte GST sowie deren Fachsektionen. 
 
Antrag 
 
Für die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen ist ein schriftlicher Antrag des 
Veranstalters erforderlich. Daraus gehen folgende Angaben hervor: 

• Ort 

• Datum 

• Programm (Themen; vollständiger Zeitplan inkl. aller Anfangs-, End- und ge-
nauen Pausenzeiten) 

• Referenten (Vor- und Nachname, Titel, berufliche Tätigkeit und fachliche 
Qualifikation, evt. weitere Informationen) 

• Veranstalter (vollständige Adresse und Erreichbarkeit, inkl. Angabe der zu-
ständigen Kontaktperson) 

 
Die Berechnung der anrechenbaren Zeit in Form von Bildungspunkten bemisst sich 
nach der reinen Vortragszeit inkl. Diskussion, also abzüglich aller Pausen und Bei-
trägen wie „Begrüssung“, „Einführung“ etc. Gegebenenfalls sind auch Podiumsdis-
kussionen, Fallbesprechungen, Bestandesbesuche unter Anleitung etc. anrechenbar. 
Gemäss dem Reglement über die Vergabe von Bildungspunkten (R-BPBO) werden 
nur ganze Stunden angerechnet (Auf- bzw. Abrundung).  
Bitte helfen Sie uns, Rückfragen und Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermei-
den, indem Sie uns nur vollständige Anträge gemäss dem vorgegebenen Raster ein-
reichen. 
 
Ihren Antrag mit sämtlichen Beilagen richten Sie bei klar spezies- bzw. fachspezifi-
schen Bildungsveranstaltungen bitte möglichst frühzeitig an die Präsidentin bzw. den 
Präsidenten der zuständigen Fachsektion. Die entsprechenden Adressen finden Sie  
unter http://www.gstsvs.ch/Sektionen. Nicht-spezies- bzw. fachspezifische Bildungs-
veranstaltungen werden vom Bildungsausschuss der GST akkreditiert: fortbil-
dung@gstsvs.ch 
 
Kriterien 
 
Voraussetzung für die Anerkennung einer Bildungsveranstaltung ist die Erfüllung fol-
gender Kriterien: 

• Die Bildungsveranstaltung ist öffentlich. 

• Die Teilnehmer der Veranstaltung sind grundsätzlich Tierärztinnen und Tier-
ärzte (oder Studierende der Veterinärmedizin), in Ausnahmefällen Angehörige 
anderer Berufe.  

• Die Referenten weisen eine ausreichende fachliche Qualifikation für die Ver-
mittlung der Inhalte der Bildungsveranstaltung aus. Dies trifft in der Regel auf 
Tierärztinnen und Tierärzte zu, in Ausnahmefällen auch auf Angehörige ande-
rer Berufe. 

• Der Veranstalter sollte aufgrund seiner Erfahrung und Zuverlässigkeit Gewähr 
dafür bieten, dass die Organisation und Durchführung der Veranstaltung ohne 
Mängel erfolgt. 



• Die Inhalte  der Bildungsveranstaltung sind unabhängig von kommerziellen In-
teressen Dritter. Objektive Produktinformation nach wissenschaftlichen Krite-
rien, z. B. durch die pharmazeutische Industrie, ist im Rahmen der Vorgaben 
des R-BPBO zulässig. 

• Die Teilnahmebescheinigungen (Zertifikate) für Bildungsveranstaltungen dür-
fen erst am Veranstaltungsort nach Kontrolle der Teilnahme durch den Veran-
stalter abgegeben werden.  

 
Gebühren und Zertifikate 
 
Bei der Anerkennung von Bildungsveranstaltungen fallen folgende Gebühren an: 

• Bearbeitung je Veranstaltung       100.- 

• Bearbeitung mehrerer gleicher Veranstaltungen in einem Antrag  120.- 

• Bearbeitung mehrerer verschiedener oder mehr als zwei- 
tägiger Veranstaltungen          180.- 
 

Sobald die Anerkennung einer Bildungsveranstaltung erfolgt ist, erstattet die aner-
kennende Stelle (in der Regel die zuständige Fachsektion) dem Veranstalter und der 
GST Bericht. Eine Vorlage der Bestätigung (Zertifikat) erhalten die Veranstalter zu-
sammen mit der Anerkennungsbestätigung zugestellt. Somit kann jeder Veranstalter 
die Bestätigung individuell bearbeiten, drucken und den Teilnehmern verteilen.  
Der Veranstalter muss nach der Tagung die Teilnehmerliste als xls-Datei (ge-
mäss Vorlage* der GST und innerhalb von einer Arbeitswoche) der Geschäftsstelle 
zustellen. Bitte halten Sie diese Vorgehensweise ein!  

 
Aufnahme in Veranstaltungskalender 
 
Auf Wunsch des Veranstalters werden anerkannte Bildungsveranstaltungen in den 
elektronischen Veranstaltungskalender der GST bzw. ihrer Fachsektionen aufge-
nommen. 
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